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A. Einleitung

Das Problem der Steuerumgehung ist historisch nicht neu: Ein ökonomisch 
denkender Steuerpflichtiger war und ist stets bestrebt, seine eigene Steuerbe-
lastung möglichst gering zu halten. Die Tür- und Fenstersteuer, die z. B. 1798 
in Frankreich eingeführt wurde, besteuerte „Türen und Fenster, welche nach 
den Straßen, Höfen und Gärten der Gebäude und Fabriken hinausgehen“.1 
Die Zahl der Türen und Fenster wurde dabei als Anhaltspunkt für den Wert 
des Hauses gesehen.2 Daraufhin wurden bestehende Fenster und Türen zuge-
mauert und fortan mit möglichst wenigen Fenstern und Türen gebaut, auch 
wenn die Lebensqualität darunter litt.3 Der Wert des Hauses veränderte sich 
freilich nicht im gleichen Maße. Heute sind die Möglichkeiten der Steuerver-
meidung zumindest häufig nicht mehr so simpel. Das Thema ist jedoch zu 
jeder Zeit aktuell. Derzeit wird es besonders im Rahmen der OECD-Initiative 
gegen die Erosion der Steuerbemessungsgrundlage und die Verlagerung von 
Gewinnen	(base erosion and profit shifting, kurz BEPS)4 diskutiert. Bei die-
ser Initiative bilden allgemeine Regeln zur Bekämpfung von Steuerumge-
hung allerdings nur einen kleinen Teilaspekt. BEPS ist nicht Gegenstand 
dieser Arbeit. Auch die Bestimmung und Bekämpfung von Steuerumgehun-
gen in nationalen Fällen nach allgemeinen Regeln sind jedoch zum ei-
nen – sowohl für steuerplanende Unternehmen als auch für den Fiskus – von 
erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Zum anderen ist dieses Thema 
rechtstheoretisch relevant, da es grundlegende Fragen der Methodenlehre 
und der Abgrenzung der Kompetenzen von gesetzgebender und rechtspre-
chender Gewalt betrifft.

Sowohl in Deutschland als auch im Vereinigten Königreich wurden insbe-
sondere nach der Finanzkrise die Regeln zur Bekämpfung von Steuerumge-
hung verschärft. Während im Bereich der in dieser Arbeit dargestellten allge-
meinen Missbrauchsbekämpfungsvorschriften der deutsche Gesetzgeber zu-
letzt 2007 § 42 AO geändert hat, hat der britische Gesetzgeber 2013 eine 
dieser Steuerrechtsordnung bis dahin fremde General Anti-Abuse Rule 
(GAAR) eingeführt. Dieser Hintergrund lässt es als besonders reizvoll er-

1 Vgl. Sahm, Von der Aufruhrsteuer bis zum Zehnten, S. 29.
2 Vgl. Sahm, Von der Aufruhrsteuer bis zum Zehnten, S. 29.
3 S. Sahm, Von der Aufruhrsteuer bis zum Zehnten, S. 29.
4 Grundlegend OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting; OECD, Ac-

tion Plan on Base Erosion and Profit Shifting.
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scheinen, gerade diese beiden Rechtsordnungen hinsichtlich ihrer allgemei-
nen Regeln zur Bekämpfung von Steuerumgehung miteinander zu verglei-
chen. Dazu werden die Regeln in beiden Ländern gegenübergestellt, bewertet 
und Unterschiede in den Ansätzen beider Rechtsordnungen begründet. Dabei 
soll die Grenze zwischen anzuerkennender Steuergestaltung und nicht mehr 
anzuerkennendem Missbrauch, durch den das Steuergesetz umgangen würde, 
bestimmt werden. Allgemeine Regeln, wie diese Grenze zu ziehen ist, folgen 
aus den Möglichkeiten der Missbrauchsbekämpfung durch Auslegung und 
Rechtsfortbildung ebenso wie aus den kodifizierten allgemeinen Miss-
brauchsbekämpfungsvorschriften. Spezielle Missbrauchsbekämpfungsvor-
schriften gehören nicht zu den allgemeinen Regeln. Auch werden in dieser 
Arbeit ausschließlich nationale Sachverhalte betrachtet. Harmonisierte Steu-
ern, wie insbesondere die Umsatzsteuer, bleiben außer Betracht, da bei ihnen 
die eigenen Missbrauchsbekämpfungsregeln des Unionsrechts zur Anwen-
dung kommen. Außerdem stellt diese Arbeit im Wesentlichen nur die gegen-
wärtige Rechtslage, nicht aber die Rechtsentwicklung in beiden Jurisdiktio-
nen dar. Schließlich werden in erster Linie die abstrakten Maßgaben der all-
gemeinen Regeln dargestellt. Es wird jedoch nicht analysiert, wie danach 
verbleibende Spielräume von der Rechtsprechung tatsächlich genutzt werden.

Diese Arbeit zeigt zunächst grundsätzliche Fragestellungen bei der Be-
stimmung und Bekämpfung von Steuerumgehung auf. Anschließend werden 
die Rahmenbedingungen dargestellt, die für die allgemeinen Regeln zur 
Umgehungsbekämpfung relevant sein könnten. Die Gegenüberstellung der 
allgemeinen Regeln zur Bekämpfung der Steuerumgehung erfolgt danach 
sowohl abstrakt als auch anhand von Beispielen. Die Beispiele dienen der 
Illustration und der Gewinnung von Dimensionen der Vergleichbarkeit. Die 
meisten der beispielhaft vorgestellten Gestaltungen treten dabei nur in einer 
Rechtsordnung auf. In diesen Fällen wird aus Sicht der anderen Rechtsord-
nung sowohl nach der Bewertung auf Grundlage von deren Recht als auch 
nach der Bewertung bei hypothetischer Anwendung von deren Methoden auf 
das die Gestaltung hervorrufende Gesetz gefragt. Die herausgearbeiteten 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ansätze werden schließlich im Hin-
blick	auf	die	Effektivität	der	Missbrauchsbekämpfung	 (i.	S.	v.	Sicherstellung	
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung) und das Kriterium der Rechtssicher-
heit bewertet und die Unterschiede begründet.

Im Fall der Steuerumgehung sind grundlegende Fragen ungeklärt und lässt 
sich an vielen Stellen keine vorherrschende Meinung identifizieren. Daher 
werden in Bezug auf Deutschland sowohl die abstrakten Maßgaben als auch 
die Beispiele diskutiert und mit der Auffassung des Verfassers abgeschlossen. 
Andere vertretbare Auffassungen werden dabei ebenfalls angeführt. In Bezug 
auf das Vereinigte Königreich als fremder Rechtsordnung wird auf eine ei-
gene Wertung verzichtet, soweit dies möglich ist. An einigen Stellen ist eine 
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Wertung jedoch unumgänglich, da die Rechtsprechung unklar ist oder im 
Fall der Anwendung der General Anti-Abuse Rule	 (GAAR) noch gar nicht 
existiert. Der Vergleich findet sodann auf Basis der Meinung des Verfassers 
statt. Es werden jedoch auch andere mögliche Vergleichsergebnisse genannt.

In dieser Arbeit werden sowohl konkrete Fragen der Anwendung einzelner 
steuerrechtlicher Normen als auch grundsätzliche rechtstheoretische Fragen 
diskutiert. Der Rechtsvergleich enthält auch rechtssoziologische Elemente 
und ist durch den Einsatz von Methoden der Statistik und der empirischen 
Sozialforschung interdisziplinär angereichert. Die Herausforderung, diese 
Ansätze zusammenzubringen, führt nicht nur zu den schon genannten Ein-
grenzungen des Themas in steuerrechtlicher Hinsicht. Vielmehr können auch 
bestimmte rechtstatsächliche und soziologische Aspekte wie z. B. die Aggres-
sivität von Steuergestaltungen und das politisch-gesellschaftliche Klima zu 
Steuerumgehungen in dieser Arbeit nur kurz angesprochen werden.




